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LESERREISE  
SCHWEIZER MUSIKWELTEN  
22. �å 25. JULI 2021 
 

 
 

KLASSIK UND MUSIKTRADITIONEN IM 
HERZEN DER SCHWEIZ 
 
Endlich wieder Emotionen erleben, erfahren �å und mit den Augen mitverfol-
gen, wenn die Musiker/innen sich ihren Bewegungen und dem Verlauf der No-
ten hingeben. Die Klänge des Stradivari Quartetts berühren Sie an vier lauen 
Sommerabenden am und um den Vierwaldstättersee. Tagsüber tauchen Sie in 
musikalische Landestraditionen ein und besuchen Werkstätten, wo zart, mit-
reissend und fröhlich klingende Zithern, Alphörner und Schwyzerörgel i ent-
stehen. 
 
Mit majestätischer Voralpenkulisse geschmückt, präsentiert sich Gersau als idea-
ler Austragungsort für das jährliche StradivariFEST. Seit einigen Jahren reihen sich 
Klassikkonzerte auf das letzte Juli-�:�R�F�K�H�Q�H�Q�G�H�� �K�L�Q���� �U�X�Q�G�� �X�P�� �G�L�H�� �ì�5�L�Y�L�H�U�D�� �G�H�U��
�=�H�Q�W�U�D�O�V�F�K�Z�H�L�]�ê���L�Q���.�L�U�F�K�H�Q���X�Q�G���.�D�S�H�O�O�H�Q�����S�U�¦�F�K�W�L�J�H�Q���+�R�W�H�O�V�¦�O�H�Q���X�Q�G���D�P���6�H�H���V�H�O�E�V�W����
Nebst hochstehender Klassik, deren Facetten Sie auf einer KKL-Führung und bei 
einem Luzerner Geigenbauer ergründen, widmen Sie sich auch alten, verwurzelten 
Schweizer Musiktraditionen �å in der Werkstatt von Fredy Heinzer setzen Sie sich 
sogar selbst an eine Zither, um die filigranen Saiten unter Ihren Fingern zu spüren. 
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Highlights 
 
�x Backstage beim Stradivari Quartett: In einer interaktiven Session lernen Sie 

die Musiker/innen persönlich kennen und geniessen im Anschluss eine exklusive 
Hörprobe. 

�x Schweizer Musiktraditionen: Alphorn, Zither und Schwyzerörgeli �å an Inner-
schweizer Herstellungsstätten weiht man Sie in die Besonderheiten der Instru-
mente ein. 

�x Geigenbau und Orgelkunst: In Luzern besuchen Sie einen Geigenhersteller; 
ein Dirigent und Kirchenorgelspieler erklärt Ihnen die Orgel aus musikwissen-
schaftlicher Perspektive. 

�x Naherlebnis: Mit Ihrem Konzertpass nehmen Sie an den allabendlichen Kon-
zerten jeweils in den vordersten Reihen Platz. 

�x Friedlicher Vierwaldstättersee: Von Luzern bringt Sie ein eigens für Ihre 
Gruppe gechartertes Schiff nach Brunnen. 

 

Termin:    22. �å 25. Juli 2021 
Dauer:    4 Tage 
Teilnehmerzahl:   max. 25 pro Gruppe 
 
Preis pro Person in CHF 
Doppelzimmer:  1�ç950.- / 2�ç��50.- 
Einzelzimmerzuschlag: 245.- 
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Reiseprogramm 
 
Tag 1: Luzern �å Brunnen �å Gersau �å Brunnen  
Nach individueller Anreise treffen wir uns am Luzerner Hauptbahnhof. Von hier 
tauchen wir gemeinsam ein in die Welten der klassischen Musik. Nach Zwischen-
deponierung unseres Gepäcks begeben wir uns ins Kultur- und Kongresszentrum 
Luzern KKL. Während einer privaten Führung erfahren wir unter anderem, worauf 
es beim Auskleiden eines Konzertsaals ankommt, um ein maximales Tonerlebnis zu 
ermöglichen. Nach dem Willkommensmittagessen statten wir dem Geigenbau 
Koch Luzern einen Besuch ab. Die Gründungs- und Entwicklungsgeschichte des 
Unternehmens ist genauso eindrücklich wie die Leidenschaft, mit der auch heute 
in der neuen Werkstatt Geigen hergestellt und restauriert werden. Mit Gepäck 
steigen wir danach auf unser privat gechartertes Schiff und geniessen die Über-
fahrt nach Brunnen. Nach etwas Freizeit in unserem Hotel bringt uns ein Bus nach 
Gersau, wo wir unserem ersten Konzert beiwohnen: bei Kerzenschein in der Mut-
tergotteskapelle Maria Hilf im Kindli �å kurz Kindlikapelle �å, der ältesten Kapelle 
der Ortschaft. 
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Tag 2: Brunnen �å Obernau �å Luzern �å Brunnen  
Mit Tobias Bärtschi lernen wir einen Alphornbauer kennen, der am Fuss des Pila-
tus seine Werkstatt hat und für die Herstellung der Instrumente Klangholz ver-
wendet �å �V�H�K�U���I�H�L�Q�M�¦�K�U�L�J�H�V���+�R�O�]�����G�D�V���L�Q���G�H�U���,�Q�Q�H�U�V�F�K�Z�H�L�]���D�X�I���¾�E�H�U�����ç���������P���¾�����0�����]�X��
finden ist. Sein künstlerisches Können beweist er auch mit den Intarsien-Bildern, 
die er auf Wunsch auf der Vorderseite eines Alphorns anbringt: kleinste Holzteil-
chen, die ausgesägt und z.B. zu einem Landschaftsbild zusammengesetzt werden. 
In der Soundfarm, ebenfalls in Obernau angesiedelt, kommen wir wieder mit dem 
Einfangen des Klangs in Berührung. Im etablierten Tonstudio erfahren wir, worauf 
bei Aufnahmen klassischer Musik besonders zu achten ist. Nach einem Mittages-
sen verbringen wir etwas Freizeit in und um unser wunderbares Hotel direkt am 
Vierwaldstättersee �å welches dann am Abend gleich selbst unser nächstes Kon-
zert beherbergt.  
 
Tag 3: Brunnen �å Gersau �å Illgau �å Schwyz �å Ybrig �å Gersau �å Brunnen  
Die Besonderheiten des Kirchenorgelspiels und deren Akustik sind Themen beim 
Treffen mit dem Dirigenten, Musikwissenschaftler und Kirchenmusiker Alois 
Koch, der uns in Gersau das ehrwürdige Instrument erklärt. Etwas weiter entfernt, 
östlich vom Vierwaldstättersee, widmen wir uns nach dem Alphorn einem weite-
ren Instrument, das in der traditionellen Schweizer Musik verwurzelt ist: Fredy 
Heinzer erlernte den Bau von Zithern von Herbert und Christine Greuter, welche 
über 30 Jahre Erfahrung um das Saiteninstrument vereinten und deren Betrieb 
Heinzer nun in Illgau weiterführt. Auch lernen wir in einem Schnupperkurs die 
Grundlagen des Zitherspiels selbst kennen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen 
fahren wir weiter nach Unteriberg, wo wir das Handwerk und die Tradition rund 
um das Schwyzerörgeli bei Musig Ott entdecken. Verschiedene Modelle, deren 
komplexe Mechanik und die interessante Ybriger Firmengeschichte werden uns 
präsentiert. Nach einer Pause im Hotel nehmen wir Platz auf der Gersauer See-
bühne, um das Konzert dieses Abends mit Blick aufs Wasser zu geniessen. 
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Tag 4: Brunnen �å Gersau (individuelle Heimreise) 
Mit einem weiteren exklusiven Erlebnis startet unser letzter Tag. In einer Backs-
tage-Session erleben wir das Stradivari Quartett auf interaktive Weise und dürfen 
im Anschluss einer einstündigen Hörprobe beiwohnen. Bei der Besichtigung des 
Klosters Ingenbohl, ruhig an einem Hang oberhalb von Brunnen gelegen, erfahren 
wir mehr über �G�D�V���2�U�G�H�Q�V�O�H�E�H�Q���X�Q�G���G�L�H���%�H�U�X�I�X�Q�J���G�H�U���ì�%�D�U�P�K�H�U�]�L�J�H�Q���6�F�K�Z�H�V�W�H�U�Q��
�Y�R�P���K�H�L�O�L�J�H�Q���.�U�H�X�]�ê. Anschliessend nehmen wir uns noch einmal Zeit, die vergan-
genen Tage bei einem Abschieds-Apéro Revue passieren zu lassen, bevor die 
Heimreise individuell angetreten werden kann. Wer möchte, kann in Ergänzung 
zur morgendlichen Probe das traditionelle Abschlusskonzert des StradivariFEST 
in Gersau besuchen. 
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Das Stradivari Quartett  

  
Leidenschaft für Musik wurde Cellistin Maya Weber bereits in die Wiege gelegt. In 
eine Musikerfamilie hinein geboren, begann ihre Laufbahn in Winterthur und führte 
über Studien an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln zu zahlreichen Preisen 
in Genf, Graz, London, Cremona oder Bubenreuth. Ihre Liebe zu Kammermusik seit 
jungen Jahren führte sie zur Gründung von und Zusammenarbeiten mit diversen 
Streichquartetten. 2007 rief sie das Stradivari Quartett ins Leben �å waren doch In-
strumente des legendären Cremoneser Geigenbauers Antonio Giacomo Stradivari 
von Beginn an präsent. Das Quartett, bestehend in seiner aktuellen Formation 
nebst Maya Weber (Violoncelle) aus Xiaoming Wang und Maya Kadosh (Violine) so-
wie Lech Antonio Uszynski (Viola), gastiert national und international in den bedeu-
tenden Konzertsälen und an renommierten Festivals.  
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Allgemeines 
 
CULTIMO-Reisen 
Darf es ein wenig spezieller sein? Ein kulturelles Sahnehäubchen zum Urlaub? Ar-
chitektonische Städtetouren, kulinarische Genusstrips, musikalische Reisekompo-
sitionen, philosophische Sinnsuchen oder kulturelle Pilgerreisen. CULTIMO nach 
eigenem Gusto. 
 
Anforderungsprofil 
Diese Leserreise hebt sich von normalen Rundreisen ab und richtet sich an ein auf-
gestelltes, unkompliziertes Publikum jeden Alters. Für die Besichtigungen ist eine 
�J�H�Z�L�V�V�H���ì�6�W�D�Q�G�I�H�V�W�L�J�N�H�L�W�ê���Y�R�Q���9�R�U�W�H�L�O�����G�D���G�L�H���5�H�L�V�H�W�H�L�O�Q�H�K�P�H�U���G�R�F�K���L�P�P�H�U���Z�L�H�G�H�U��
ein paar Stunden auf den Beinen sind und teilweise auch zu Fuss unterwegs sind.  
 
Transport/Unterkunft/Mahlzeiten 
In Luzern sind wir zu Fuss unterwegs, bevor wir mit dem Schiff nach Brunnen fah-
ren. Die nächsten beiden Tage sind wir mit einem Reisebus unterwegs.  
Wir übernachten im exklusiven 4-Sterne-Seehotel Waldstätterhof, von wo aus wir 
unsere Tagesausflüge starten werden. Aufgrund der abendlichen Konzerte sind 
täglich Frühstück und Mittagessen inkludiert. 
 
COVID-19 - Information  
Wegen der Ausbreitung des Coronavirus passen diverse Länder ihre Einreisebe-
stimmungen für Schweizer BürgerInnen laufend an und verfügen über teils kos-
tenpflichtige Massnahmen, wie z.B. Gesundheitskontrollen, Online-Nachweise 
über den Gesundheitszustand, PCR - Test etc.  Die Kosten hierfür sind vom Teil-
nehmer zu tragen. 
Für BürgerInnen anderer Staaten gelten möglicherweise abweichende Bestim-
mungen. Bitte erkundigen Sie sich beim Konsulat oder der Botschaft des Einreise-
landes oder wenden sich an uns. 
Aufgrund der sich schnell ändernden Situation gibt es keine abschliessenden Lis-
ten oder Aufstellungen der verschiedenen Massnahmen. Die Bestimmungen der 
einzelnen Länder, Reedereien und Fluggesellschaften können kurzfristig ändern. 
cotravel wird die Teilnehmer stets über die aktuellen Bestimmungen informieren. 
Die Einhaltung der Einreisebestimmungen liegt in der Verantwortung des Teilneh-
mers. Bitte beachten Sie, dass wir keine Haftung für nicht eingehaltene Vorschrif-
ten und den damit verbundenen Spesen, z.B. bei verweigerter Einreise, überneh-
men können. Bitte informieren Sie sich selbständig über Änderungen der Vor-
schriften bis zu Ihrer Abreise. 
Sollte die Reise aufgrund von Reiseeinschränkungen durch Covid-19 oder andere 
nicht abwendbare Umstände bzw. höhere Gewalt nicht durchführbar sein, können 
Sie kostenfrei umbuchen oder erhalten den Reisepreis zurück. 
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Versicherung 
Eine Reise- und Annullierungskostenversicherung ist ratsam. Wir empfehlen den Ab-
�V�F�K�O�X�V�V�� �G�H�U�� �-�D�K�U�H�V�Y�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�� �ì�&�R�P�I�R�U�W�ê�� �G�H�U�� �(�5�9���� �&�+�)�� ��������- pro Person (CHF 
�����ç��������- Annullierungskosten gedeckt) oder CHF 342.- pro Familie oder für 2 Perso-
nen in Wohngemeinschaft lebend (CHF �����ç��������- Annullierungskosten gedeckt). Sie 
tritt nach Ihrer Anmeldung per sofort in Kraft und schützt Sie während den nächsten 
12 Monaten nicht nur auf Ihrer cotravel Reise, sondern auch in Ihren weiteren Ferien 
vor finanziellem Schaden (u.a. Rückreisekosten im Notfall aus dem Ausland). Die Versi-
cherung verlängert sich nach Ablauf automatisch um ein weiteres Jahr. Wenn Sie eine 
Verlängerung nicht wünschen, müssen Sie bis 3 Monate vor Ablauf der Police bei der 
Versicherung kündigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.erv.ch/de/privatkunden/multi-trip oder bei cotravel. Bitte geben Sie uns auf 
dem Anmeldeformular an, ob wir Ihnen eine Versicherung ausstellen sollen. Die Police 
ist nach Abschluss nicht erstattungsfähig. 
 
Vertragsbedingungen 
Für diese Reise gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen (ARVB) von DER 
Touristik Suisse AG, Ausgabe August 2020 (vgl. Anhang). 
 
Kosten einer Annullation/Änderung 
Treten Sie nach Ihrer schriftlichen Anmeldung und vor dem Durchführungsent-
scheid von der Reise zurück (der Rücktritt muss schriftlich erfolgen), so fallen Spe-
sen von CHF 250.�å pro Person an. Treten Sie nach unserem Durchführungsent-
scheid von der Reise zurück (der Rücktritt muss mittels eingeschriebenen Briefs er-
folgen), werden zusätzlich zur Bearbeitungsgebühr von CHF 100.- (max. CHF 200.- 
pro Auftrag) nachfolgende Kosten in Prozenten des Arrangementpreises erhoben 
(Ausnahmen sind anschliessend aufgeführt). Die nachfolgenden Regelungen (Stor-
nobedingungen) gelten auch für Änderungen durch den Kunden. 
Durchführungsentscheid bis 45 Tage vor Abreise 30% 
44-20 Tage vor Abreise     50% 
19-0 Tage vor Abreise     100% 
Ausnahme: No-show �å Verpasst ein Passagier den Flug, so entfällt für den Reise-
veranstalter jede Beförderungspflicht. Dies gilt insbesondere für Fälle von Flug-
planverschiebungen. Ausgenommen von den Stornobedingungen sind individuelle 
Sonderleistungen, welche in der Regel nicht rückerstattungsfähig sind und mit 
100% der Kosten verrechnet werden. Dazu zählen u.a. individuelle Flüge, Veran-
staltungstickets, kostenpflichtige Sitzplatzreservierungen. 
 
Ergänzungen Datenschutz 
In den allgemeinen Reise- und Vertragsbedingungen (am Ende dieses Dokuments 
zu finden) ist der Datenschutz unter Artikel 10 geregelt. Als Ergänzung dazu erklä-
ren Sie sich bei der Buchung der Reise einverstanden, dass Ihr Name und Ihre Ad-
resse für die Zwecke der Durchführung der Leserreise und zu Marketingzwecken 
an den Medienpartner weitergeleitet werden können.  
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Einzelreisende 
In der Regel sind ca. ein Drittel aller Teilnehmer Einzelreisende. Der Arrangement-
preis beinhaltet die Übernachtungen in Doppelzimmern. Der Einzelzimmerzu-
schlag beträgt CHF 245.-. 
 
Teilnehmer 
Maximal können 25 Gäste an dieser Reise teilnehmen. Die Mindestteilnehmerzahl 
liegt bei 15 Personen. Kurz vor Abreise erhält jeder Gast eine Adressliste der Mit-
reisenden. Wer auf dieser Liste nicht erscheinen möchte, teilt uns dies bitte schrift-
lich zusammen mit der Anmeldung mit. 
 
Kosten/Leistungen 
Die 4-tägige Reise kostet CHF 1�ç950.- für abopass-Abonnenten, CHF 2�è050.- für 
Nicht-Abonnenten.  
Zahlungskonditionen: 30% fällig bei der Anmeldung, der Rest 45 Tage vor Abreise. 
Dies gilt auch für Online-Buchungen. Zahlung mit Kreditkarte ist möglich. 
Inbegriffen: Alle Transfers, Hotelunterkunft auf der Basis Doppelzimmer, Früh-
stück und eine weitere Mahlzeit pro Tag, andere Transportmittel (Schiff), alle Ein-
tritte und Gebühren, Konzertpass für vier Konzerte, Trinkgelder für lokale Leis-
tungsträger, cotravel Reiseleitung.  
Nicht inbegriffen: allfällige Impfungen, Getränke, Versicherungen, persönliche 
Auslagen. Einzelzimmerzuschlag CHF245.-.  
 
Programmänderungen vorbehalten.  
Vertragspartner ist in jedem Fall cotravel, DER Touristik Suisse AG und nicht der 
allfällige Medienpartner, welcher ein Reiseangebot publiziert hat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ANMELDUNG 

LESERREISE  
SCHWEIZER MUSIKWELTEN  
22. �å 25. JULI 2021 
 
Bitte einen Anmeldetalon pro Person einsenden an: 
cotravel DER Touristik Suisse AG �å SCHWEIZER MUSIKWELTEN �å Herostrasse 12 �å 8048 Zürich 
 
Mit der Unterzeichnung dieses Anmeldeformulars akzeptiere ich die mir offengelegten Allgemeinen Reise- 
und Vertragsbedingungen (Version August 2020) von cotravel, DER Touristik Suisse AG und melde mich defi-
nitiv für die Reise �ì�6�F�K�Z�H�L�]�H�U���0�X�V�L�N�Z�H�O�W�H�Q�ê an. Die 4-tägige Reise kostet CHF ���ç��������-. 
Inbegriffen:  Alle Transfers, Hotelunterkunft auf der Basis Doppelzimmer, Frühstück und eine weitere Mahl-
zeit pro Tag, andere Transportmittel (Schiff), alle Eintritte und Gebühren, Konzertpass für vier Konzerte, 
Trinkgelder für lokale Leistungsträger, cotravel Reiseleitung.  
Nicht inbegriffen:  allfällige Impfungen, Getränke, Versicherungen, persönliche Auslagen.  
Einzelzimmerzuschlag CHF 245.-.  
Zahlung: 30% bei der Anmeldung, Rest 45 Tage vor Abreise (gilt auch für Online-Buchungen). 
Programmänderungen vorbehalten. 
 
 
Name / Vorname(n) �å gemäss Pass oder ID Rufname   Geburtsdatum / Nationalität 
 
 
Pass- oder ID-Nr. / Gültig bis   Strasse    PLZ / Ort 
 
 
Tel. privat     Tel. tagsüber   E-Mail 
 
 

 Ich wünsche ein Einzelzimmer. Zuschlag CHF 245.- 
 Ich teile mir ein Doppelzimmer mit:  

 

 Ich bin Abonnent (CHF 100.- Reduktion). abopass-Nr.:  
 

 Ich schliesse die �-�D�K�U�H�V�Y�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J���ì�&�R�P�I�R�U�W�ê���G�H�U���(�5�9 ab: 
 Für Einzelpersonen CHF 208.- 
 Für 2 Personen (im gleichen Haushalt wohnend) CHF 342.- 

 Ich verzichte auf die Versicherung der ERV 
 
 

 Ich interessiere mich für einen monatlichen cotravel Newsletter. Bitte senden Sie mir den Anmeldelink per 
E-Mail zu. 

 

Wie haben Sie von dieser Reise erfahren? 
 Inserat          cotravel Web          Bekannte              Newsletter/Brief Sonstige: 

 
 
 

 
Datum       Unterschrift 



 
 

Allgemeine Reise- und Vertragsbedingungen DER Touristik Suisse AG  
 
Diese allgemeinen Reise- und Vertragsbedingungen (nachfolgend «ARVB») sind Bestandteil des zwischen dem Kunden und der DER 
Touristik Suisse AG (Herostrasse 12, 8048 Zürich, nachfolgend «DTCH») zustande kommenden Reisevertrages. Sie gelten für die 
Marken Kuoni, Kuoni Cruises, Kuoni Sports, Helvetic Tours, Kontiki, Manta Reisen, Dorado Latin Tours, Asia365, Cotravel, Pink 
Cloud, Private Safaris und MICExperts. Die Rechte und Pflichten des Kunden und DTCH ergeben sich aus der individuellen, 
schriftlichen Vereinbarung, aus den vorliegenden ARVB sowie aus den gesetzlichen Vorschriften. Im Übrigen sind auch die 
allgemeinen Reiseinformationen in den Publikationen von DTCH zu beachten. Wenn nachfolgend der Einfachheit halber nur von 
dem Kunden die Rede ist, sind sowohl Kunden als auch Kundinnen gemeint. 
 
1. Vertragsschluss 
1.1. Zustandekommen des Vertrages 
Die von DTCH publizierten Leistungsbeschreibungen (z.B. im Internet oder in Reiseprospekten) sind als Einladung zur 
Offertstellung (Art. 7 Abs. 2 OR) zu verstehen. Die Buchung des Kunden kann persönlich, telefonisch, schriftlich (z.B. Brief, E-Mail, 
Fax) oder über das Internet erfolgen. Mit der Buchung gibt der Kunde gegenüber DTCH ein verbindliches Angebot zum Abschluss 
eines Reisevertrages ab. Der Reisevertrag kommt mit der Entgegennahme der Buchung durch DTCH zustande.  
1.2. Vertragsparteien 
1.2.1. Der Reisevertrag kommt zwischen dem Kunden und DTCH zustande. Als Vertragspartner von DTCH haftet der Kunde für 
sämtliche Reiseteilnehmer, die er zur Reise anmeldet. Diese ARVB sind für alle Reiseteilnehmer verbindlich. 
1.2.2. Bei blosser Vermittlung von Leistungen Dritter kommt der Vertrag zwischen dem Kunden und dem Drittunternehmen 
zustande. DTCH ist in solchen Fällen nicht Vertragspartei und die vorliegenden ARVB sind nicht anwendbar. 
1.3. Provisorische Reservierung 
Für bestimmte Leistungen sind provisorische Reservierungen möglich. Diese begründen keinen Reisevertrag und sind für beide 
Parteien unverbindlich.  
 
2. Leistungen von DTCH 
2.1. Leistungsumfang 
Der Leistungsumfang bestimmt sich grundsätzlich nach den von DTCH schriftlich kommunizierten Angaben (z.B. per E-Mail, 
Reisebestätigung, Rechnung) sowie gemäss den Leistungsbeschreibungen in den allgemeinen Publikationen von DTCH (z.B. im 
Internet oder in Reiseprospekten). Bei unvorhergesehenen und nicht abwendbaren Ereignissen bzw. höherer Gewalt, wie z.B. Krieg, 
Streik, Naturkatastrophen, Entzug von Landerechten, Epidemien, Pandemien und damit verbundenen behördlichen Massnahmen, ist 
der Leistungsumfang von DTCH eingeschränkt bzw. reduziert. In den vorgenannten Fällen sind die Leistungsbeschreibungen in den 
allgemeinen Publikationen von DTCH nicht verbindlich. Der Kunde hat bei eingeschränkter bzw. reduzierter Leistungserbringung im 
Falle eines unvorhergesehenen und nicht abwendbaren Ereignisses (höhere Gewalt) keinen Anspruch auf Rückerstattung des 
Reisepreises. Weitergehender Schadenersatz wird abgelehnt. 
Bei Widersprüchen gehen die schriftlich kommunizierten Angaben vor. Sonderwünsche des Kunden sowie nachträgliche 
Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit einer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung von DTCH. 
2.2. Sonderfall Hoteleinrichtungen 
Die Verfügbarkeit der in den Leistungsbeschreibungen aufgeführten Hoteleinrichtungen (z.B. Sport- und Wellnessangebote, 
Konferenzräume) kann nicht garantiert werden. Bestimmte Einrichtungen befinden sich gegebenenfalls nicht in unmittelbarer Nähe 
der Unterkunft und/oder werden von Drittanbietern zur Verfügung gestellt. 
 
3. Preis 
3.1.Preisbestimmung 
Der Reisepreis bestimmt sich in erster Linie nach den von DTCH schriftlich kommunizierten Angaben (z.B. per E-Mail, 
Reisebestätigung, Rechnung) und nachrangig gemäss den in den allgemeinen Publikationen von DTCH (z.B. im Internet oder in 
Reiseprospekten) veröffentlichten Preisen. Sofern nichts anderes angegeben wird, verstehen sich die Preise pro Person in Schweizer 
Franken (inkl. Mehrwertsteuer), mit Unterkunft im Doppelzimmer und für maximal 9 Reiseteilnehmer. Ab 10 Personen können die 
Preise variieren. Die Preise sind Barzahlungspreise. Zahlt der Kunde mit Kreditkarte, kann die Buchungsstelle einen Zuschlag 
erheben. Es sind jeweils die bei der Buchung gültigen Preise massgebend. Reisen über mehrere Preisperioden werden anteilsmässig 
zu den jeweiligen saisonalen Preisen berechnet. Vorbehalten bleiben Gebühren der Buchungsstelle für Bearbeitung und Reservation 
sowie allfällige Zusatzkosten für die Reise sowie vor Ort (z.B. Visumgebühren, Tourismustaxen). 
3.2. Preiserhöhungen 
3.2.1. Bei nachträglichen Erhöhungen der tatsächlich anfallenden Kosten behält sich DTCH das Recht vor, den Reisepreis nach 
Vertragsschluss entsprechend zu erhöhen, insbesondere bei: 
- Anstieg der Beförderungskosten (z.B. Treibstoffzuschläge) 
- Neu eingeführten oder erhöhte Steuern und/oder Abgaben (z.B. Landegebühren, Erhöhung der Mehrwertsteuer) 
- Wechselkursänderungen 
- Rechnungs- und Publikationsfehler 
3.2.2. Preiserhöhungen können bis spätestens 22 Tage vor dem geplanten Reisebeginn geltend gemacht werden. Beträgt die 
Preiserhöhung mehr als 10% des Reisepreises, so ist der Kunde berechtigt, innert 5 Tagen nach Mitteilung der Preiserhöhung 
kostenlos vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall steht es dem Kunden frei, nach Möglichkeit eine Ersatzreise anzutreten. Ist die 
Ersatzreise gegenüber der vertraglich vereinbarten Reise minderwertig, so kann der Kunde die Vergütung des Minderwert s 
verlangen. Weitergehende Schadenersatzforderungen sind ausgeschlossen. 
3.3. Zahlungsbedingungen 
Eine Anzahlung von 30% des Reisepreises wird 10 Tage nach dem Vertragsschluss zur Bezahlung fällig. Die Restzahlung wird 45 
Tage vor dem geplanten Reisebeginn zur Bezahlung fällig. Bei Online Buchungen in Euro Preisen beträgt die Anzahlung 30% bzw. 
40% bei Helvetic Tours dynamic (XHEL). In den folgenden Fällen wird der gesamte Reisepreis bereits bei Vertragsschluss zur 
Bezahlung fällig: 
- Vertragsschluss weniger als 45 Tage vor dem geplanten Reisebeginn 
- Reise mit Spezialbedingungen (z.B. Sonderaktionen) 
- Online Buchungen in Schweizer Franken Preisen 
- Flugtickets, die sofort ausgestellt werden müssen 
 



 
 

3.4. Zahlungsverzug 
Bei den obgenannten Zahlungsterminen handelt es sich um Verfalltage (Art. 102 Abs. 2 OR). Bei nicht fristgerechter Bezahlung 
gerät der Kunde ohne Mahnung in Verzug. DTCH ist berechtigt, ohne Fristansetzung vom Vertrag zurückzutreten und die 
Reiseleistung zu verweigern. In diesem Fall sind die Annullierungsgebühren gemäss Ziff. 4.1.2 geschuldet. Die Reiseunterlagen 
werden dem Kunden erst nach vollständiger Bezahlung des Reisepreises zugestellt. 
4. Rücktr itt  oder Kündigung durch den Kunden 
4.1. Rücktritt  vor Reisebeginn 
4.1.1. Der Kunde kann vor Reisebeginn jederzeit von der Reise zurücktreten. Die Rücktrittserklärung muss zwingend schriftlich 
erfolgen. Der Rücktritt wird verbindlich, sobald er von DTCH schriftlich bestätigt wurde. Massgebendes Datum für die Bestimmung 
der nachfolgenden Annullierungsgebühren ist das Zustelldatum der Rücktrittserklärung bei DTCH. 
4.1.2. Der Kunde hat DTCH �å abhängig vom Zeitpunkt des Rücktritts �å eine pauschalisierte Annullierungsgebühr sowie eine 
Bearbeitungsgebühr (Ziff. 4.3) zu bezahlen. Die Höhe der Gebühren wird nach den einschlägigen Annullationsbedingungen der 
betreffenden Marke bestimmt (siehe Anhang). Die Entschädigungsbeträge decken die mutmasslich anfallenden Kosten von DTCH 
und sind vor diesem Hintergrund angemessen. Das Geltendmachen von über die pauschalisierte Annullierungsgebühr 
hinausgehenden Schadenersatzansprüchen bleibt vorbehalten.  
4.1.3. Vorbehalten bleiben die folgenden Fälle: 
- Bei Flügen, Hotelleistungen oder Angeboten von Drittanbietern, Schiffsreisen sowie bei der Miete von Personenwagen und 
Motorhomes gelten die Bedingungen des jeweiligen Leistungserbringers (z.B. Fluggesellschaft, Reiseveranstalter, Reederei). Der 
Kunde wird auf diese Bedingungen bei Vertragsschluss hingewiesen. 
- Rät das EDA und/oder das BAG ausdrücklich von einer Reise in die geplante Reiseregion ab, so hat der Kunde nur die 
Bearbeitungsgebühren (Ziff. 4.3), allfällige Versicherungsprämien und Visaspesen sowie die von DTCH nachweislich erbrachten 
Aufwendungen zu bezahlen. 
- Erklärt sich eine vom Kunden vorgeschlagene Ersatzperson bereit, anstelle des Kunden in den Vertrag mit sämtlichen Rechten und 
Pflichten einzutreten und die Reise zu den vereinbarten Bedingungen anzutreten, so sind neben dem Reisepreis nur die 
Bearbeitungsgebühren (Ziff. 4.3) sowie allfällige Mehrkosten geschuldet. Die Ersatzperson muss sämtliche Reiseerfordernisse 
erfüllen (z.B. gesetzliche oder behördliche Vorgaben, Visaerfordernisse) und die Änderung muss von den Leistungserbringern 
akzeptiert werden. Der Kunde haftet gemeinsam mit der Ersatzperson solidarisch für die Zahlung des Preises sowie für allfällige 
Mehrkosten. 
- Bei nachträglichen Preiserhöhungen kommt dem Kunden ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag gemäss den Vorgaben von Ziff. 3.2 
zu. 
4.2. Kündigung während der Reise 
Kündigt der Kunde während der Reise ganz oder teilweise den Vertrag, so besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des 
Reisepreises.  
4.3. Bearbeitungsgebühren 
Bei einem Rücktritt oder einer Kündigung durch den Kunden fallen Bearbeitungsgebühren in der Höhe von Fr. 100.�å (bzw. 92 EUR) 
pro Person, maximal aber Fr. 200.�å (bzw. 185 EUR) pro Auftrag (gestützt auf das Auftragsverhältnis) an.  
 
5. Rücktr itt  oder Kündigung durch DTCH 
5.1. Wesentlicher Irrtum 
Im Falle eines wesentlichen Irrtums beim Vertragsschluss, insbesondere bei Berechnungs- und/oder Publikationsfehlern des 
Reisepreises, ist DTCH berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Der Kunde hat Anspruch auf Rückerstattung der geleisteten 
Zahlungen. 
5.2. Nichterreichen der Mindestteil nehmerzahl 
Wird die für eine Reise vorgesehen Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, so ist DTCH berechtigt, bis spätestens 22 Tage vor dem 
geplanten Reisebeginn vom Vertrag zurückzutreten. Der Kunde hat Anspruch auf Rückerstattung der geleisteten Zahlungen. 
Alternativ steht es dem Kunden frei, nach Möglichkeit eine Ersatzreise anzutreten. Ist die Ersatzreise gegenüber der vertraglich 
vereinbarten Reise minderwertig, so kann der Kunde die Vergütung des Minderwerts verlangen. Weitergehende 
Schadenersatzforderungen sind ausgeschlossen. 
5.3. Unvorhersehbare oder nicht abwendbare Umstände 
Verhindern unvorhersehbare oder nicht abwendbare Umstände (z.B. Krieg, Streik, Naturkatastrophen, Entzug von Landerechten, 
Epidemien, Pandemien und damit verbundenen behördlichen Massnahmen) die planmässige Durchführung der Reise, so ist DTCH 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten bzw. diesen zu künden. Erfolgt die Kündigung des Vertrages vor Reiseantritt, wird dem 
Kunden der volle Reisepreis zurückerstattet, wobei die von DTCH nachweislich erbrachten Aufwendungen vom 
Rückerstattungsbetrag abgezogen werden. Schadenersatz ist ausgeschlossen. Alternativ steht es dem Kunden frei, nach Möglichkeit 
eine Ersatzreise anzutreten. Ist die Ersatzreise gegenüber der vertraglich vereinbarten Reise minderwertig, so kann der Kunde die 
Vergütung des Minderwerts verlangen. Bei einer Kündigung nach Reiseantritt, sind Schadenersatzforderungen des Kunden 
ausgeschlossen, insbesondere Entschädigungen für Mehrkosten (z.B. Flug- oder Hotelkosten). 
5.4. Unzumutbarkeit 
Macht der Kunde oder ein Reiseteilnehmer unter seiner Verantwortung aufgrund unangebrachten Verhaltens die 
Vertragseinhaltung für DTCH unzumutbar, so ist DTCH berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten bzw. diesen zu künden. Als 
unangebrachtes Verhalten gilt es auch, wenn der Gesundheitszustand des Kunden den im Leistungsbeschrieb aufgeführten oder 
nach Treu und Glauben vorausgesetzten Anforderungen offensichtlich nicht entspricht. Der Kunde hat die Bearbeitungsgebühren 
gemäss Ziff. 4.3 sowie die pauschalisierten Annullierungsgebühren gemäss Ziff. 4.2.1 zu bezahlen. 
 
6. Änderungen der Reise (Umbuchungen) 
6.1. Änderungen durch den Kunden 
6.1.1. Nach Vertragsschluss hat der Kunde keinen Anspruch auf Änderungen des Vertragsinhalts (Umbuchungen). DTCH ist jedoch 
darum bemüht, Umbuchungswünschen des Kunden wenn möglich zu entsprechen. Sofern DTCH auf Wunsch des Kunden eine 
Umbuchung vornimmt, fallen neben allfälligen Mehrkosten Bearbeitungsgebühren in der Höhe von Fr. 100.�å pro Person, maximal 
aber Fr. 200.�å pro Auftrag an. 
6.1.2. Der Antrag auf Umbuchung muss zwingend schriftlich erfolgen. Die Umbuchung wird verbindlich, sobald sie von DTCH 
schriftlich bestätigt wurde.  
6.1.3. Bereits in Anspruch genommene Zusatzleistungen (z.B. Tauchpakete) werden nicht zurückerstattet. Noch nicht in Anspruch 
genommene Leistungen (volle Pakete) werden unter Abzug allfälliger Service-Honorare zurückerstattet, sofern eine schriftliche 
Bestätigung des Leistungsträgers an DTCH ausgehändigt wird und die Leistungen nicht in Rechnung gestellt werden. 



 
 

6.2. Änderungen durch DTCH und Änderungsvorbehalt  
6.2.1. DTCH behält sich das Recht vor, ihre Leistungsangebote jederzeit zu ändern (Änderungsvorbehalt). Die Reisveranstalterin ist 
insbesondere berechtigt, die publizierten Leistungsangebote (Hotel, Airline, Reiseroute, Preisangaben) in ihren Katalogen, Internet 
etc. jederzeit einseitig zu ändern.  
6.2.2. Beeinträchtigen unvorhersehbare oder nicht abwendbare Umstände bzw. höhere Gewalt (z.B. Krieg, Streik, 
Naturkatastrophen, Entzug von Landerechten, Epidemien, Pandemien und damit verbundenen behördlichen Massnahmen) die 
planmässige Durchführung der Reise, so ist DTCH berechtigt, einzelne Leistungen zu ändern (z.B. Unterkunft, Transportmittel). Dies 
gilt auch bei Überbuchungsproblemen.  
6.2.3. Im Falle einer erheblichen Änderung eines wesentlichen Vertragspunkts ist der Kunde zudem berechtigt, innert 5 Tagen nach 
Mitteilung der Änderung kostenlos vom Vertrag zurückzutreten. 
6.2.4. Dem Kunden stehen die vorgenannten Ansprüche nicht zu, wenn er oder ein Reiseteilnehmer unter seiner Verantwortung 
aufgrund unangebrachten Verhaltens die Vertragseinhaltung für DTCH unzumutbar macht. Als unangebrachtes Verhalten gilt es 
auch, wenn der Gesundheitszustand des Kunden den im Leistungsbeschrieb aufgeführten oder nach Treu und Glauben 
vorausgesetzten Anforderungen offensichtlich nicht entspricht. Vorbehalten bleibt zudem das Recht von DTCH zu nachträglichen 
Preiserhöhungen (Ziff. 3.2). 
 
7. Mitwirkungspflichten des Kunden 
7.1. Neben der Bezahlung des Reisepreises treffen den Kunden insbesondere die folgenden Mitwirkungspflichten: 
- Der Kunde hat die ihm übermittelten Dokumente (z.B. Rechnung, Reisebestätigung, Reiseunterlagen) unverzüglich auf Richtigkeit 
und Vollständigkeit, insbesondere auf Übereinstimmung mit der Buchung, zu überprüfen und DTCH bei Unstimmigkeiten 
unverzüglich schriftlich zu unterrichten. 
- Der Kunde ist verantwortlich für die Einhaltung der einschlägigen Einreisebestimmungen (insbesondere betreffend Gültigkeit des 
Reisepasses, Einholen von Visa, Vornahme von Impfungen).  
- Der Kunde ist verantwortlich für die Einhaltung der von den Leistungserbringern vorgegebenen Einfindungszeiten (z.B. 
Flughafen) und Gepäckbestimmungen. Tritt der Kunde die Abreise oder den Abflug nicht oder zu spät an (No-show), wird der 
Reisepreis nicht zurückerstattet. Die Beförderungspflicht entfällt. Verpasst der Kunde den Rückflug, muss er auf seine Kosten einen 
anderen Rückflug buchen. Dies gilt insbesondere auch bei Flugplanänderungen. 
- Der Kunde hat sich im Falle einer Schwangerschaft über die Transportbedingungen vorgängig zu informieren und diese 
einzuhalten. Zudem ist der Kunde verpflichtet, DTCH schriftlich über die Schwangerschaft in Kenntnis zu setzen.  
- Der Kunde hat im Hinblick auf die Anforderungen der geplanten Reise seinen Gesundheitszustand selber einzuschätzen und 
gegebenenfalls von der Reise abzusehen. 
7.2. Verletzt der Kunde seine Mitwirkungspflichten übernimmt DTCH keine Haftung (Ziff. 9). Ersatzansprüche des Kunden aufgrund 
von Mängeln (Ziff. 8) entfallen.  
 
8. Beanstandungen 
8.1. Unverzügliche Beanstandungspflicht 
Im Falle von Beanstandungen während der Reise hat der Kunde unverzüglich den Leistungserbringer sowie die örtliche Vertretung 
von DTCH, oder bei deren Fehlen die Buchungsstelle, zu benachrichtigen. DTCH bemüht sich um geeignete Lösungen. Kann vor Ort 
keine geeignete Lösung gefunden werden, so hat der Kunde vom Leistungserbringer oder von der örtlichen Vertretung eine 
schriftliche Bestätigung einzuholen (Sachverhalt, Mängelliste). Der Leistungserbringer und die örtliche Vertretung sind jedoch nicht 
befugt, Ansprüche des Kunden anzuerkennen. 
8.2. Ersatzansprüche des Kunden 
Der Kunde hat seine Beanstandung zusammen mit der Bestätigung gemäss Ziff. 8.1 innert 30 Tagen seit Reiseende bei DTCH 
schriftlich anzumelden. Bei fehlender Benachrichtigung und/oder Bestätigung gemäss Ziff. 8.1 stehen dem Kunden keine 
Ersatzansprüche zu. 
 
9. Haftung 
9.1. Haftungsumfang 
DTCH haftet dem Kunden gegenüber für die gehörige Vertragserfüllung, insbesondere für die sorgfältige Auswahl und 
Überwachung der Leistungserbringer sowie die fachmännische Organisation der Reise, sofern keine Versicherung des Kunden für 
den Schaden aufkommt. 
9.2. Haftungsbeschränkung und Haftungsausschlüsse 
9.2.1. Die Haftung für sämtliche Schäden, die nicht Personenschäden sind, ist bei jedem Vertrag auf das Zweifache des Reisepreises 
beschränkt. 
9.2.2. DTCH haftet nicht, wenn die Nichterfüllung oder nicht vertragsgemässe Erfüllung des Reisevertrages zurückzuführen ist auf: 
- Versäumnisse des Kunden (z.B. Nichterfüllung der Einreisebestimmungen, Nichttransport wegen Schwangerschaft, 
strafrechtliche Sanktionen) 
- Unvorhersehbare oder nicht abwendbare Versäumnisse Dritter (z.B. Verspätungen von Transportunternehmen, Streiks, 
Leistungsstörungen bei lediglich vermittelten Fremdleistungen) 
- Unvorhersehbare oder nicht abwendbare Umstände bzw. höhere Gewalt (z.B. Krieg, Naturkatastrophen, Entzug von 
Landerechten, behördliche Anordnungen, fehlende Fahrbewilligungen, Epidemien und Pandemien und damit verbundene 
behördlichen Massnahmen) 
Vorbehalten bleiben die in internationalen Übereinkommen vorgesehenen Beschränkungen der Entschädigung bei Schäden aus 
Nichterfüllung oder nicht vertragsgemässer Erfüllung des Vertrages. 
9.2.3. Nimmt der Kunde an einer von DTCH organisierten Ersatzreise teil, so beschränkt sich die Haftung von DTCH auf einen 
allfälligen Minderwert der Ersatzreise gegenüber der vertraglich geschuldeten Reise. 
9.3. Abtretung von Schadenersatzansprüchen 
Falls DTCH dem Kunden den Schaden, der ihm ein Leistungserbringer verursacht hat, ersetzt, so gehen die 
Schadenersatzansprüche des Kunden gegenüber dem Leistungserbringer auf DTCH über. 
 
10. Datenschutz 
10.1. Sammlung, Bearbeitung und Verwendung von Daten 
Bei Vertragsschluss werden neben den Kontaktangaben des Kunden (Name, Wohnadresse, E-Mail, Telefonnummer) in der Regel die 
folgenden Informationen gespeichert bzw. bearbeitet: Reisedaten, Reiseziele, Fluggesellschaft, Hotel, Preis, Kundenwünsche, 
Informationen zu weiteren Reiseteilnehmern, Zahlungsinformationen, Frequent-Flyer-Nummer, Mitgliedernummer und weitere 



 
 

spezifische Informationen zu einer allfälligen Mitgliedschaft bei Kooperationspartnern von DTCH, Geburtsdatum, Nationalität, 
Sprache, Präferenzen sowie andere Informationen, die der Kunde DTCH zur Verfügung stellt. Mit der Buchung bestätigt der Kunde 
die Richtigkeit der angegebenen Daten. Bei besonderen Umständen (z.B. Unfall während der Reise) sowie im Falle von 
Reklamationen können weitere Informationen beschafft und gespeichert werden. Telefongespräche können zur (internen) 
Qualitätssicherung abgehört oder vorübergehend aufgezeichnet werden. Die Kundendaten unterliegen dem schweizerischen 
Datenschutzrecht und werden zur Geschäftsabwicklung bzw. Leistungserbringung bearbeitet. Sie können durch DTCH oder die mit 
DTCH verbundenen Unternehmen (DER Touristik Group) auch zur Bereitstellung eines marktgerechten Angebotes sowie zu 
Analyse-, Marketing- und Beratungszwecken genutzt werden. DTCH behält sich das Recht vor, dem Kunden Angebote und 
Informationen, die ihn persönlich interessieren, zukommen zu lassen. Falls der Kunde die Zusendung von Informationen nicht 
wünscht, kann er sich direkt an die Buchungsstelle oder an den Kundendienst von DTCH wenden.  
Bezieht sich die Datenbearbeitung auf eine Vertragsleistung oder ein Produkt von DTCH, so gilt sie als vom Kunden akzeptiert, 
wenn er die Vertragsleistung oder das Produkt bezieht. Das Einverständnis des Kunden bezieht sich auch auf damit 
zusammenhängende Datenbearbeitungen für Marketingzwecke, solange der Kunde sein Einverständnis nicht widerruft. Der Kunde 
stellt das Einverständnis von Dritten bzw. Mitreisenden (z.B. Partner, Freund etc.) sicher, sofern sie von der Datenbearbeitung 
mitbetroffen sind.  
Der Kunde stimmt der Bearbeitung und Verwendung seiner Kundendaten hiermit zu. 
10.2. Weitergabe der Daten an Dr itte 
Die Daten des Kunden werden gegebenenfalls zur Erbringung der Dienstleistung sowie zur Abwicklung eines Auftrages an Dritte 
oder Unternehmen, die mit DTCH wirtschaftlich verbunden sind (DER Touristik Group) weitergeleitet. DTCH hält sich an die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen und verpflichtet auch Dritte oder Unternehmen der DER Touristik Group zur 
Vertraulichkeit und Einhaltung eines angemessenen Datenschutzes, wenn sie Zugang zu Kundendaten haben, die Rückschlüsse auf 
die Identität des Kunden ermöglichen. 
Der Kunde stimmt der Weitergabe und der Bearbeitung seiner Kundendaten hiermit zu. . 
10.3. Besonderes betr effend Flug- und Schiffsreisen 
Auf Verlangen der Behörden bestimmter Länder kann es erforderlich sein, spezifische Daten über die Reise in und aus diesen 
Ländern aus Sicherheits- und Einreisegründen an diese Behörden zu übermitteln. Der Kunde ermächtigt DTCH bzw. die jeweilige 
Fluggesellschaft, zu diesen Zwecken personenbezogene Daten über den Kunden als Passagier, so genannte «Passenger Name 
Record (PNR)» Daten, an diese Behörden zu übermitteln, soweit diese Informationen verfügbar sind. Hierzu gehören z.B. Name, 
Geburtsdatum, vollständige Wohnadresse, Telefonnummern, Informationen über andere Reiseteilnehmer, Datum der 
Buchung/Ticketausstellung und beabsichtigtes Reisedatum, alle Arten von Zahlungsinformationen, Reisestatus und Reiseroute, 
Frequent-Flyer-Nummer, Informationen über das Gepäck, alle PNR-Änderungen in der Vergangenheit. Der Kunde nimmt zur 
Kenntnis, dass diese Daten an Länder übermittelt werden können, in denen der Datenschutz nicht dem Schutzniveau der 
schweizerischen Datenschutzgesetzgebung entspricht. Bei Schiffsreisen ermächtigt der Kunde DTCH bzw. die jeweilige Reederei, 
diese Daten zu übermitteln. 
 
11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
11.1. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und DTCH ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. 
11.2. Unter Vorbehalt von zwingenden gesetzlichen Bestimmungen ist der Gerichtsstand Zürich. 
 
12. Diverses 
12.1. Massgebende Sprache 
Bei Auslegungsdifferenzen aufgrund von unterschiedlichen Formulierungen in den verschiedenen Sprachversionen ist die deutsche 
Version massgebend. 
12.2. Unwirksamkeit einer Bestimmung 
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht. 
12.3. Ombudsmann 
Den Parteien steht es frei, vor einer allfälligen gerichtlichen Auseinandersetzung den Ombudsmann der Schweizer Reisebranche 
(www.ombudsmann-touristik.ch) anzurufen, um eine aussergerichtliche Einigung zu erzielen. 
12.4. Reisegarantie 
DTCH ist Mitglied beim Garantiefonds der Schweizer Reisebranche. 
12.5. Versicherungen 
DTCH empfiehlt ausdrücklich den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung sowie einer Versicherung zur Deckung der 
Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit. Bei Bedarf erfolgt eine Beratung des Kunden durch DTCH. Ein Rücktritt vom 
Versicherungsvertrag ist nach dessen Abschluss nicht mehr möglich. 
12.6. DTCH kann die ARVB jederzeit einseitig abändern. Die jeweiligen Marken von DTCH publizieren den aktuellen Stand der 
ARVB elektronisch. 
 
DER Touristik Suisse AG, 10. August 2020 
 
 
 

  



 
 

Anhang zu den Allgemeinen Reise- und Vertragsbedingungen von DER Touristik 
Suisse AG vom 10. August 2020, (gemäss Ziff. 4.1.2), Stornobedingungen der 
Marke «cotravel» 
 
Tritt der Kunde nach schriftlicher Anmeldung und vor dem Durchführungsentscheid von der Reise zurück (der Rücktritt muss 
schriftlich erfolgen), so fallen Spesen von CHF 250.�å pro Person an. Tritt der Kunde nach dem Durchführungsentscheid von der 
Reise zurück (der Rücktritt muss mittels eingeschriebenem Brief erfolgen), werden zusätzlich zur Bearbeitungsgebühr von CHF 
100.- (max. CHF 200.- pro Auftrag) nachfolgende Kosten in Prozenten des Arrangementpreises erhoben (Ausnahmen sind 
anschliessend aufgeführt). Die nachfolgenden Regelungen (Stornobedingungen) gelten auch für Änderungen durch den Kunden. 
Durchführungsentscheid bis 45 Tage vor Abreise 30% 
44-20 Tage vor Abreise   50% 
19-0 Tage vor Abreise    100% 
Ausnahme: No-show �å Verpasst ein Passagier den Flug, so entfällt für den Reiseveranstalter jede Beförderungspflicht. Dies gilt 
insbesondere für Fälle von Flugplanverschiebungen. Ausgenommen von den Stornobedingungen sind individuelle Sonderleistungen, 
welche in der Regel nicht rückerstattungsfähig sind und mit 100% der Kosten verrechnet werden. Dazu zählen u.a. individuelle 
Flüge, Veranstaltungstickets, kostenpflichtige Sitzplatzreservierungen. 
 
Zürich, 10. August 2020 
DER Touristik Suisse AG, cotravel 
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